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64.) Öffentliche Bekanntmachung zum Widerspruchsrecht gegen die Über-
mittlung von Daten aus dem Melderegister nach dem Bundesmeldegesetz 
(BMG) 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
zum Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von Daten aus dem Melderegis-
ter nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) 
 
 
Nach den Bestimmungen des Bundesmeldegesetzes haben Bürgerinnen und Bürger 
die Möglichkeit, gegen einzelne regelmäßig oder auf Anfrage durchzuführende Daten-
übermittlungen der Meldebehörde Widerspruch zu erheben. 
 
 
1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das 

Personalmanagement der Bundeswehr 
 
Sie haben gemäß § 36 Absatz 2 Satz 1 BMG das Recht, der Datenübermittlung nach 
§ 58c Absatz 1 des Soldatengesetzes widersprechen zu können. 
Dies gilt nur bei der Anmeldung von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Nach § 58b des Soldatengesetzes 
können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, 
verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum 
Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden 
dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Ab-
satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen 
mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
1. Familienname 
2. Vornamen 
3. gegenwärtige Anschrift. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei 
der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt 
bis zu seinem Widerruf. 
 
 
2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 

Religionsgesellschaft durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser 
Religionsgesellschaft 

 
Sie haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der Datenübermittlung nach 
§ 42 Absatz 2 BMG widersprechen zu können. 
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehö-
rige, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft ange-
hören, darf die Meldebehörde gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen Familienange-
hörigen folgende Daten übermitteln: 
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1. Vor- und Familiennamen, 
2. Geburtsdatum und Geburtsort, 
3. Geschlecht, 
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 
5. derzeitige Anschriften, 
6. Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie 
7. Sterbedatum. 
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von 
Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Re-
ligionsgesellschaft. Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung 
mitgeteilt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
 
3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen 

u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 
 
Sie haben gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 
Absatz 1 BMG an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlä-
gen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommuna-
ler Ebene zu widersprechen. 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG Parteien, Wählergruppen und an-
deren Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmun-
gen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 
Satz 1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit 
für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. Die Geburtsdaten der 
Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstim-
mung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung 
zu löschen oder zu vernichten. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht über-
mittelt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
 
4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 

Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
 
Sie haben gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 
Absatz 2 BMG zu widersprechen. Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf 
die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG Auskunft erteilen über 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad, 
4. Anschrift sowie 
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5. Datum und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes fol-
gende Ehejubiläum. 

 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemel-
det ist, einzulegen. 
 
Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
 
5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
 
Sie haben gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 
Absatz 3 BMG an Adressbuchverlage widersprechen zu können. Die Meldebehörde 
darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad und 
4. derzeitige Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressen-
verzeichnisse in Buchform) verwendet werden. Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt. 
 
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemel-
det ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.  
 
Der Widerspruch gegen die Datenweitergabe zu Ziffer 1 - 5 ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift zu erklären bei der 
 
Stadt Ochtrup 
-Bürgerbüro- 
Rathaus, Zimmer 3 
Prof.-Gärtner-Straße 10 
48607 Ochtrup 
 
Sprechzeiten: 
montags und mittwochs von 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags von 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
freitags von 09.00 Uhr – 12.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung. 
 
 
Ochtrup,    06. November 2025   Stadt Ochtrup 
       gez. Christa Lenderich 
       Bürgermeisterin 
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65.) Bekanntmachung der Amprion GmbH Dortmund über die Ankündigung 
von Kartierungsarbeiten für die Trassenplanung im Bereich Ochtrup 
Windader West 
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66.) Bekanntmachung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 „Bau- 
gebiet Robert-Koch-, Horststraße und Krummer Weg“ der Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 11.11.2025 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 „Baugebiet Robert-Koch-, Horststraße und 
Krummer Weg“ 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 06.11.2025 die 4. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 25 „Baugebiet Robert-Koch-, Horststraße und Krummer Weg“ gemäß § 10 
BauGB im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB als Satzung einschl. Begründung hierzu beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die südliche Grenze der Robert-Koch-Straße tlw., 
 
im Osten durch die westliche Grenze der Gasstraße tlw., 
 
im Süden durch die nördliche Grenze des Krummen Wegs tlw., 
 
im Westen durch die Overbergstraße. 
 
Die angegebenen Straßen liegen in der Flur 65 der Gemarkung Ochtrup. 
 
 
Mit Rechtskraft der Änderung des Bebauungsplanes werden die betreffenden Festsetzungen 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes aufgehoben. Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 
13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung an die Festsetzungen des Bebauungspla-
nes angepasst. 
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes einschließlich Begründung und zusammenfassender 
Erklärung kann auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter folgendem Link https://www.och-
trup.de/bauen-umwelt/stadtplanung/flaechennutzungsplan-bebauungsplaene-satzungen/in-
teraktive-bauleitplanuebersicht/ eingesehen werden. 
  

https://www.ochtrup.de/bauen-umwelt/stadtplanung/flaechennutzungsplan-bebauungs
https://www.ochtrup.de/bauen-umwelt/stadtplanung/flaechennutzungsplan-bebauungs
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Eine andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit besteht darin, die Planunterlagen im 
Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, 
während der Öffnungszeiten 
 
montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 
 
einzusehen. Um vorherige Terminabsprache per E-Mail: bauleitplanung@ochtrup.de oder per 
Telefon unter 02553/73-352 wird gebeten. 
 
Soweit in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien 
anderer Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der 
Stadt Ochtrup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
DIN-Normen werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können 
auch über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind 
außerdem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die 4. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 25 „Baugebiet Robert-Koch-, Horststraße und Krummer Weg“ der Stadt 
Ochtrup in Kraft. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen die Satzung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister/in hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

mailto:bauleitplanung@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/


319 

 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Ochtrup wird mit dem Inkrafttreten der Änderung 
des Bebauungsplanes gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB im Wege der Berichtigung an die 
geplante Nutzung angepasst. 
 
 
48607 Ochtrup, den 11.11.2025 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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67.) Bekanntmachung zur Absicht der Teileinziehung einer öffentlichen Ver-
kehrsfläche gemäß Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) 
 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
Absicht der Teileinziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche gemäß Straßen- und We-
gegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 06.11.2025 den Beschluss gefasst, die 
Einziehung des Weges Gemarkung Ochtrup, Flur 83, Flurstücke 81, 82 und 287 (teilweise), 
zur Größe von 3.398 m², einzuleiten, weil eine Verkehrsbedeutung nicht mehr gegeben ist. 
 
Das Einziehungsverfahren gemäß § 7 StrWG NRW wird hiermit eingeleitet und die Absicht der 
Einziehung wird bekannt gegeben, um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. 
 
Planunterlagen, aus denen der Umfang der Einziehung des genannten Weges ersichtlich ist, 
werden im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt- der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 
48607 Ochtrup, während der Dienststunden 
 
 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 - 12.00 Uhr 
 
Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Telefon unter 02553/73-311, per E-Mail: nils.suen-
ker@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. 
 
Bis zum 16.02.2026 können bei der vorgenannten Stelle gegen die beabsichtigte Einziehung 
Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift erklärt werden. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ abgerufen 
werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Absicht der Einziehung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 StrWG NRW in Ver-
bindung mit § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Ochtrup öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
48607 Ochtrup, den 11.11.2025 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
  

mailto:nils.suenker@ochtrup.de
mailto:nils.suenker@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/
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